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SSom bertiifcOett Schufroefen
Sonntag ben 7. Sept. 1941 bat ber Santon Sern fein 750=

irriges Sefteben gefeiert. 3n ber Stabt Sern fanb bet biefem

Waffe ein Sugenbfeft ftatt mit einem gefoug, beffen erfter

3ug jum ïbema batte „Sie bernifcbe ©cbule — einft unb jefet".

Iï5 mag nicht unangebracht fein, anfchließenb an bie 750=3abr=

feier attcb einmal bie bernifche Schule im EBanbel ber Seiten

ettaas näber 3U betrachten, unb bann unfer beutiges Schuh

œefen, auf bas mir — um es gleich oormeg 3« nehmen — ftols

[ein bürfen, einer SBiirbigung 3U unter3ieben. 3ft boch bie

Scijule 3meifeIIos ein Spiegel für bie Kultur, oor aEem für ben

fuiturmiEen eines Softes, unb eine 3ahrbunbertfeier foEte

niifjt aEein ©etegenheit fein für bas geftefeiern, fonbern eben»

jofehr eine folche, um ficb fRechenfchaft gu geben. fRecbenfchaft

ablegen beißt aber gleichseitig etma oorhanbene ßücfen auf=

öetfen, Stängel 3ugefteben unb gorberungen auffteEen, in roel=

cfier ffieife ber 2Beg in bie Sutunft su fuchen ift. Sas aEes bat
mit bem oiefgebrauchten unb mißbrauchten 2Bort unb Segriff
eines 3eitgemäßen Umbruches nichts su tun. Unfer Staatsroe»
[en ift, unb bies befonbers in ben teßten bunbert 3abren, im
allgemeinen groß geroorben ohne folcße „Umbrüche", oon benen

gemiffe Seute träumen mögen, hoffentlich ift es ihm oergönnt,
auch fernerbin bem gleichen foliben, aber ftetsfort aufroärts
führenben 2Beg 3U folgen — fangfam oieEeicbt, aber ftetig auf=

märts.

211s ©eburtsjahr unferes gegenmärtigen Scbulmefens fann
bas 3abr 1831, b. h. ber Seginn ber gefchicbtlichen ©poche be=

3eichnet merben, bie mir als bie Segenerationsgeit tennen. 21m

28.gebruar 1831 trat ber erfte bernifche Serfaffungsrat sufam=
men, um eine auf ben ©runbfäßen ber repräfentatioen Semo=
tratie berubenbe Serfaffung 3u fchaffen. Sis sum 3abre 1831

roar bie Soltsfchule im großen unb gansen nichts anberes ge=

raeitn als ein 21rt Sorbereitungsfchule für ben religiöfen Kon»
iirmanbenunterricht, unb jeßt fchlug biefe ©infteEung plößlich
«w. Statt mie bisher notroenbiges Übel su fein, rüctte bie
Schule in ben Sorbergrunb bes 3ntereffes meitefter Greife, ©s
tear nor aEem ein SOtann, ber energifch, menn auch oft fehr ei=

genroillig, für einen meiten 21usbau bes gefamten Schulroefens
eintrat: ©manuel oon gellenberg, ber im Schloßgute oon hof=
»il bei ffllündjenbuchfee eine große unb oietfeitige Silbungs=
anftalt errichtet hatte unb perfönticb leitete.

©ine erfte unb roichtige grage über bie Seuorbnung bes
Scfjulmefens im Santon Sern fteEte ficb bem Serfaffungsrate,
ob man eine Seftimmung über bie Schule in bie Serfaffung
(clbft aufnehmen foüe ober ob fämtliche bie ©rsiebung unb Sit=
bung umfaffenben Singe nur burch Scfjutgefeße 3U orbnen
feien.

9tacb langen unb heftigen Kämpfen im Serfaffungsrat, be=
tonnte ficb biefer su einem Serfaffungsartifel über bie Schule,
ber als 2Irt. 11 bie folgenbe gaffung erhielt:

2ie Sefugnis 3U lehren, ift unter gefeßlichen Se=
fcbräntungen freigefteEt;

Siemanb barf bie feiner Obhut anoertraute 3ugenb
ohne ben ©rab oon Unterricht laffen, ber für bie untern
Schulen oorsufchreiben ift;

Sie Sorge für ©rsiebung unb Unterricht ift Sfücht bes
Voltes unb feiner SteEoertreter;

Ser Staat foE bie öffentlichen Schul» unb Silbungs»
anftalten unterftüßen unb befördern.
3Jlit ber Serfaffung unterbreitet ber Sat bem Sotte gleich»

j*ittg ein Übergangsgefeß. 3u ben „SEgemeinen ©rttärungen"
03u fcbrieb er u. a. über bie Sitbung unb bie Silbungsan»

Italien:

Sas 2Bobt unb 2Behe eines jeben Staates beruht auf
bem fittlichen ÏBerte feiner Sürger; ohne SEbung bes f)er=
3ens unb bes ©eiftes ift feine greiheit benfbar, unb bie

Siebe 3um Saterlanb ift ohne fie ein leerer SchaE.
unb fpäter:

Sie eifrige Seförberung biefes groecfes roirb oon bem
Serfaffungsrate bem fünftigen ©efeßgeber oor aEem unb
gans befonbers empfohlen.

3n bie Serfaffung tonnte bloß ber ©runbfaß aufge»
nommen merben, ber bem Staate bie Seitung unb Unter»
ftüßung ber Silbungsanftalten überträgt.
21m 31. 3uli 1831 mürbe bie neue Serfaffung oom Serner

Solfe mit übermältigenber Stebrbeit angenommen. Samit mar
auch ber ©ntmicflung bes Schulroefens ein roeites lor geöffnet.
Sas 3iel mar hoch geftecft unb mir fönnen heute rücffchauenb
uns nur oor hem 2Beitblicf unb ber ®roß3Ügigfeit ber SJlänner
jener fernen Seiten in hoher 21nerfennung oerneigen.

©s mürbe 3U meit führen, ber ©ntmicflung bes bernifcßen
Schulroefens fchrittmeife burch bie 3ahre unb 3ahr3ehnte bes

leßten 3ahrhunberts su folgen.
2Bir müffen uns baher begnügen, einige roenige, roichtige

2öenbepunfte biefer ©ntmicflung aufsuseichnen unb furs 3"
charafterifieren.

Sachbem ein ©efeß über ben Srimarunterricht aus bem
3ahre 1835 für bie Srimarfchulen eine fefte Drbnung gefchaf»
fen, bas 3unächft mohl bie ©emeinbefchute, nicht aber bie

Staatsfehute gebracht hatte, gab bie Serfaffungsänberung bes

3ahres 1846 auch ber Schule roieberum neuen 3mpu(s unb
neue SRöglichfeiten.

Etacb bem fRücftritt oon Schultheiß Karl Eteubaus, ber feit
bem 3ahre 1831 bem ©rsießungsbepartement oorgeftanben
hatte, trat eine jüngere ©eneration oon Sabifalen in bie 5Re=

gierung ein, oon benen bloß genannt feien Ulrich Ochfenbein
unb 3afob Stämpfli.

Ser neue Serfaffungsartifel über bie Schule — biesmal
mar es § 80 — brachte smei michtige gortfehritte: ©inmat forgte
er für eine richtige unb gefeßlich feftgefeßte Serteitung ber Ko»
ften ber Srimarfchule sroifchen Staat unb ©emeinbe unb bann
fchuf er bie ©inrichtung ber Scßulfpnobe, einer 21ntrags» unb
Sorbereitungsbehörbe in gragen bes Scbulmefens. Samit, baß
in bie Scßulfonobe auch ßehrperfonen gemähtt merben fonn»
ten, erhielt bie öebrerfetjaft ein bireftes EJtitfpracberecßt bei

Schulfragen, ein fRecßt, bas fie bisher nicht befeffen hatte.
fRacßbem in ben fünfsiger 3ahren, nämlich oon 1850 bis

1854, oorübergehenb eine fonferoatioe ^Regierung bas Staats»
febiff bes Kantons Sern gelenft hatte, trat mieberum ein grei»
finniger, 21. Sehmann aus Sangnau, an bie Spiße bes ©rsie»
hungsmefens, her bereits 1855 gleich brei ©efeßesentmürfe bem
©roßen fRate sur Sehanblung unterbreitete. 3mei oon ihnen
finb aisbann im folgenben 3ahre oom Solfe angenommen
roorben unb ftehen heute noch in Kraft, nämlich bas „©efeß
über bie Organifation bes Scbulmefens im Kanton Sern" unb
bas „©efeß über bie Sefunbarfchuten bes Kantons Sern". Das
britte ©efeß, roelcßes bie grage ber höhern 9Rittelfchutbilbung,
alfo bie ©pmnafien ober mie man biefe bamals nannte, bie
Kantonsfchulen, orbnete, ift unterbeffen, menigftens foroeit es
ben beutfehen Kantonsteil betrifft, aufgehoben roorben. Sie
Srimarfchule enblich fanb ihre gefeßtiche ^Regelung, fo mie fie
heute befteht, erft oiel fpäter, nämlich im 3ahre 1894.

Ser Kanton Sern befißt bemnach feine einheitliche, aus
einer gan3 beftimmten 3ert ftammenbe Scßutgefeßgebung. Sem
Saturn nach erftreeft fie fich oielmehr über mehr als hunbert
3ahre, gilt boch bas ©efeß über bie ßocbfcßule oom 3abre 1834
noch heute. Sies unb bie Satfache, baß bie ermähnten gefeß»
liehen ©rlaffe bes 3ahres 1856 noch immer Seftanb haben, ift
aber bas befte Zeugnis bafür, baß in ihnen ein ©eift roeht, ber
-ben Seiten getroßt hat, ein ©eift, ber unoergänglich fcheint — es

ift ber einer freien, fortfcßrittlichen Semofratie. K.
(gortfeßung folgt.)

Vom bernischen Schulwesen
Sonntag den 7. Sept. 1941 hat der Kanton Bern sein 750-

jähriges Bestehen gefeiert. In der Stadt Bern fand bei diesem

Anlasse ein Iugendfest statt mit einem Festzug, dessen erster

Zug zum Thema hatte „Die bernische Schule — einst und jetzt",

ixs mag nicht unangebracht sein, anschließend an die 756-Iahr-

M auch einmal die bernische Schule im Wandel der Zeiten
etwas näher zu betrachten, und dann unser heutiges Schul-

msen, auf das wir — um es gleich vorweg zu nehmen — stolz

sein dürfen, einer Würdigung zu unterziehen. Ist doch die

Schule zweifellos ein Spiegel für die Kultur, vor allem für den

Kulturwillen eines Volkes, und eine Jahrhundertfeier sollte

Mt allein Gelegenheit sein für das Festefeiern, sondern eben-

sosehr eine solche, um sich Rechenschaft zu geben. Rechenschaft

oblegen heißt aber gleichzeitig etwa vorhandene Lücken auf-
decken, Mängel zugestehen und Forderungen aufstellen, in wel-
cher Weise der Weg in die Zukunft zu suchen ist. Das alles hat
mit dem vielgebrauchten und mißbrauchten Wort und Begriff
eines zeitgemäßen Umbruches nichts zu tun. Unser Staatswe-
sen ist, und dies besonders in den letzten hundert Iahren, im
allgemeinen groß geworden ohne solche „Umbrüche", von denen

gewisse Leute träumen mögen. Hoffentlich ist es ihm vergönnt,
auch fernerhin dem gleichen soliden, aber stetsfort aufwärts
Wenden Weg zu folgen — langsam vielleicht, aber stetig auf-
wärts.

Als Geburtsjahr unseres gegenwärtigen Schulwesens kann
das Jahr 1831, d. h. der Beginn der geschichtlichen Epoche be-

zeichnet werden, die wir als die Regenerationszeit kennen. Am
U. Februar 1831 trat der erste bernische Verfassungsrat zusam-
men, um eine auf den Grundsätzen der repräsentativen Demo-
kralle beruhende Verfassung zu schaffen. Bis zum Jahre 1831

war die Volksschule im großen und ganzen nichts anderes ge-
Mjm als ein Art Vorbereitungsschule für den religiösen Kon-
iirmànunterricht, und jetzt schlug diese Einstellung plötzlich
M. Statt wie bisher notwendiges Übel zu sein, rückte die
Schule in den Vordergrund des Interesses weitester Kreise. Es
war vor allem ein Mann, der energisch, wenn auch oft sehr ei-
genwillig, für einen weiten Ausbau des gesamten Schulwesens
eintrat: Emanuel von Fellenberg, der im Schloßgute von Hof-
ml bei Münchenbuchsee eine große und vielseitige Bildungs-
anstatt errichtet hatte und persönlich leitete.

Eine erste und wichtige Frage über die Neuordnung des
Schulwesens im Kanton Bern stellte sich dem Verfassungsrate,
ob man eine Bestimmung über die Schule in die Verfassung
selbst aufnehmen solle oder ob sämtliche die Erziehung und Bil-
dung umfassenden Dinge nur durch Schulgesetze zu ordnen
seien.

Nach langen und heftigen Kämpfen im Verfassungsrat, be-
kannte sich dieser zu einem Verfassungsartikel über die Schule,
der als Art. 11 die folgende Fassung erhielt:

Die Befugnis zu lehren, ist unter gesetzlichen Be-
schränkungen freigestellt;

Niemand darf die seiner Obhut anvertraute Jugend
ohne den Grad von Unterricht lassen, der für die untern
Schulen vorzuschreiben ist;

Die Sorge für Erziehung und Unterricht ist Pflicht des
Volkes und seiner Stellvertreter:

Der Staat soll die öffentlichen Schul- und Bildungs-
austasten unterstützen und befördern.
Mit der Verfassung unterbreitet der Rat dem Volke gleich-

âig à Übergangsgesetz. In den „Allgemeinen Erklärungen"
M schrieb er u. a. über die Bildung und die Bildungsan-

aalten:

Das Wohl und Wehe eines jeden Staates beruht auf
dem sittlichen Werte seiner Bürger; ohne Bildung des Her-
äs und des Geistes ist keine Freiheit denkbar, und die

Liebe zum Vaterland ist ohne sie ein leerer Schall,
und später:

Die eifrige Beförderung dieses Zweckes wird von dem
Verfassungsrate dem künftigen Gesetzgeber vor allem und
ganz besonders empfohlen.

In die Verfassung konnte bloß der Grundsatz aufge-
nommen werden, der dem Staate die Leitung und Unter-
stützung der Bildungsanstalten überträgt.
Am 31. Juli 1831 wurde die neue Versassung vom Berner

Volke mit überwältigender Mehrheit angenommen. Damit war
auch der Entwicklung des Schulwesens ein weites Tor geöffnet.
Das Ziel war hoch gesteckt und wir können heute rückschauend

uns nur vor hem Weitblick und der Großzügigkeit der Männer
jener fernen Zeiten in hoher Anerkennung verneigen.

Es würde zu weit führen, der Entwicklung des bernischen
Schulwesens schrittweise durch die Jahre und Jahrzehnte des

letzten Jahrhunderts zu folgen.
Wir müssen uns daher begnügen, einige wenige, wichtige

Wendepunkte dieser Entwicklung aufzuzeichnen und kurz zu
charakterisieren.

Nachdem ein Gesetz über den Primarunterricht aus dem
Jahre 1835 für die Primärschulen eine feste Ordnung geschaf-
sen, das zunächst wohl die Gemeindeschule, nicht aber die

Staatsschule gebracht hatte, gab die Verfassungsänderung des

Jahres 1846 auch der Schule wiederum neuen Impuls und
neue Möglichkeiten.

Nach dem Rücktritt von Schultheiß Karl Neuhaus, der seit
dem Jahre 1831 dem Erziehungsdepartement vorgestanden
hatte, trat eine jüngere Generation von Radikalen in die Re-
gierung ein, von denen bloß genannt seien Ulrich Ochsenbein
und Jakob Stämpfli.

Der neue Verfassungsartikel über die Schule — diesmal
war es 8 86 — brachte zwei wichtige Fortschritte: Einmal sorgte
er für eine richtige und gesetzlich festgesetzte Verteilung der Ko-
sten der Primärschule zwischen Staat und Gemeinde und dann
schuf er die Einrichtung der Schulsynode, einer Antrags- und
Vorbereitungsbehörde in Fragen des Schulwesens. Damit, daß
in die Schulsynode auch Lehrpersonen gewählt werden konn-
ten, erhielt die Lehrerschaft ein direktes Mitspracherecht bei

Schulfragen, ein Recht, das sie bisher nicht besessen hatte.
Nachdem in den fünfziger Iahren, nämlich von 1856 bis

1854, vorübergehend eine konservative Regierung das Staats-
schiff des Kantons Bern gelenkt hatte, trat wiederum ein Frei-
sinniger, A. Lehmann aus Langnau, an die Spitze des Erzie-
hungswesens, der bereits 1855 gleich drei Gesetzesentwürfe dem
Großen Rate zur Behandlung unterbreitete. Zwei von ihnen
sind alsdann im folgenden Jahre vom Volke angenommen
worden und stehen heute noch in Kraft, nämlich das „Gesetz
über die Organisation des Schulwesens im Kanton Bern" und
das „Gesetz über die Sekundärschulen des Kantons Bern". Das
dritte Gesetz, welches die Frage der höhern Mittelschulbildung,
also die Gymnasien oder wie man diese damals nannte, die
Kantonsschulen, ordnete, ist unterdessen, wenigstens soweit es
den deutschen Kantonsteil betrifft, aufgehoben worden. Die
Primärschule endlich fand ihre gesetzliche Regelung, so wie sie

heute besteht, erst viel später, nämlich im Jahre 1894.
Der Kanton Bern besitzt demnach keine einheitliche, aus

einer ganz bestimmten Zeit stammende Schulgesetzgebung. Dem
Datum nach erstreckt sie sich vielmehr über mehr als hundert
Jahre, gilt doch das Gesetz über die Hochschule vom Jahre 1834
noch heute. Dies und die Tatsache, daß die erwähnten gesetz-

lichen Erlasse des Jahres 1856 noch immer Bestand haben, ist
aber das beste Zeugnis dafür, daß in ihnen ein Geist weht, der ^den Zeiten getrotzt hat, ein Geist, der unvergänglich scheint — es
ist der einer freien, fortschrittlichen Demokratie. K.

(Fortsetzung folgt.)
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